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V

Jeder niedergelassene Arzt wird im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit tagtäglich 
mit Fragestellungen konfrontiert, die nicht Gegenstand seiner medizinischen Aus-
bildung waren. Diese Frage- und Problemstellungen wirken sich oftmals in erhe-
blichem Maße aus – sei es persönlich im Verhältnis zum Patienten, finanziell im 
Verhältnis zu den Körperschaften oder hinsichtlich der beruflichen Perspektive.

Ein Arzt ist immer weniger allein Mediziner, sondern auch selbständiger Un-
ternehmer, der die sich wandelnden Bedürfnisse der Patienten ebenso zu beachten 
hat, wie die sich permanent verändernde Rechtslage. Schon die letzten Jahre haben 
im ambulanten Bereich mit drei großen Reformen grundlegende Strukturveränderun-
gen gebracht. Die Entwicklung der jüngsten Zeit beschleunigen diesen Prozess. Die 
Veränderungen, insbesondere durch das Versorgungsstrukturgesetz 2012, werden 
vielfach als notwendige tiefgreifende Fortentwicklung begriffen. Chancen und 
Risiken liegen hier eng beieinander, teilweise wird erst die nähere Zukunft zeigen, 
welche der neuen Regelungen in der Praxis zum Erfolgsmodell werden.

Dieses Buch soll dem Arzt ein übersichtlicher und verständlicher Ratgeber sein –  
ein Wegweiser durch die rechtlichen Labyrinthe.

Einen Schwerpunkt des Buchs bildet dabei der Bereich des Vertragsarztrechts 
mit seinen vielfältigen Problemen. Nachdem die Vorauflage insbesondere das zum 
01.01.2007 in Kraft getretene Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) und das 
Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) zu berücksichtigen hatte, sind in diese 
Auflage, um eine größtmögliche Aktualität zu gewährleisten, alle Änderungen du-
rch das Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG), das GKV-Finanzierungsges-
etz (GKV-FinG 2011) und das Versorgungsstrukturgesetz 2012 eingeflossen.

Daneben werden ebenfalls alle wesentlichen praxisrelevanten Rechtsgebiete wie 
das Haftpflichtrecht, das Arbeitsrecht, das Straf- und Disziplinarrecht sowie das 
Mietrecht dargestellt.

Ergänzt wurden die Erläuterungen aufgrund der vielen Nachfragen um ein Ka-
pitel zum Thema „Der Arzt und Familien- und Erbrecht“. Erstmals wird in dieser 
Auflage daher das Thema des Vermögensschutzes aus Sicht des Arztes unter fami-
lienrechtlichen Aspekten aufgegriffen.

Münster/Berlin/Hamburg, im Frühjahr 2012 Hans Peter Ries
 Karl-Heinz Schnieder
 Björn Papendorf
 Ralf Großbölting
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1.1   Die Rechtsbeziehung Arzt – Patient

Die Rechtsbeziehung des Arztes zum Patienten nimmt in der juristischen Literatur 
einigen Raum ein. Hier existieren zahlreiche Erklärungsmodelle. Je älter diese sind, 
umso mehr steht darin die empathische, fürsorgliche Rolle des Arztes im Vorder-
grund: Mit rein rechtlichen Kriterien sei die Beziehung von Arzt und Patient kaum 
zu beschreiben. An dieser Stelle kam sogar in der juristischen Literatur die Liebe ins 
Spiel. Das Bundesverfassungsgericht hat (Urteil vom 25.07.1979 – 2 BvR 878/74) 
festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient weit mehr sei als eine 
juristische Vertragsbeziehung.

Mit der Zeit sind die Juristen emotionsärmer geworden. Nur selten findet sich 
noch eine Bezugnahme auf die ehemals angenommen Sonderbeziehung von Arzt 
und Patient. So hat der BGH noch im Jahre 2011 seine eigene Rechtsprechung von 
1974 bestätigt, nach der zumindest der Vertrag zwischen Zahnarzt und Patient als 
solcher über Dienste höherer Art anzusehen ist (BGH, Urteil vom 29.03.2011 – VI 
ZR 133/10). Die Beziehung des Arztes zum Patienten kann heute aber letztlich mit 
dem üblichen rechtlichen Instrumentarium gehandhabt werden.

Die „klassische“ Ausgangsform des Arztvertrages findet sich dabei zwischen 
niedergelassenem Arzt und dem Privatpatienten. Der Privatpatient ist also juristisch 
instruktiv und damit attraktiv. Attraktiv, wenngleich hier gerade nicht der „Nor-
malfall“, ist der Privatpatient auch aus wirtschaftlicher Sicht. Im Vergleich zur ge-
setzlichen Krankenversicherung zahlen die privaten Versicherungen dem Patienten 
für weitaus mehr Leistungen die anfallenden Behandlungskosten bzw. für gleiche 
Leistungen häufig eine höhere Vergütung. Die Behandlung von Privatpatienten 
belastet zudem kein Budget und unterliegt auch keiner vergleichbaren Mengen-
begrenzung. Darüber hinaus bestehen grundsätzlich zwischen Privatpatient und 
Arzt einerseits sowie zwischen Privatpatient und Krankenversicherung anderer-
seits völlig getrennte Vertragsverhältnisse. Grundsätzlich ist daher der Privatpatient 
und nicht etwa die Krankenversicherung Schuldner der ärztlichen Rechnung. Dabei 
mag schon hier erwähnt sein, dass die behandelte Person nicht zwangsläufig auch 
selbst Honorarschuldner sein muss. Ausnahmen kommen dann in Betracht, wenn 
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Versicherungsnehmer und Patient nicht identisch sind, so z. B. bei mitversicherten 
Ehegatten und Kindern. Aber auch Jugendliche unter 18 Jahren kommen grund-
sätzlich aufgrund ihrer mangelnden bzw. beschränkten Geschäftsfähigkeit nicht als 
Honorarschuldner in Frage.

Beim Privatpatienten besteht eine vertragliche „Kette“: Der Patient (bzw. der Er-
stattungsberechtigte) ist Honorarschuldner des Arztes, durch seinen Versicherungs-
vertrag hat er aber wiederum gegen seine Versicherung einen versicherungstarifge-
mäßen Erstattungsanspruch. Aus dieser Konstellation folgt bereits, dass grundsätz-
lich kein Anspruch des Patienten darauf besteht, die Vergütung des Arztes von der 
Erstattung durch seine Versicherung abhängig zu machen. Dies gilt sowohl zeitlich, 
als auch der Höhe der Vergütung nach.

Im hier zunächst maßgeblichen Verhältnis zwischen Privatpatient und Arzt 
kommt ein Behandlungsvertrag mit wechselseitigen Rechten und Pflichten zustan-
de. Dieser Vertrag fällt regelmäßig unter die Kategorie Dienstvertrag (§§ 611 ff. 
BGB). Vereinfacht gesagt, wird beim Dienstvertrag ein “Tätigwerden” geschuldet 
und nicht – wie beim Werkvertrag – das Herbeiführen eines bestimmten Erfolges. 
Der Arzt schuldet damit lediglich eine Behandlung nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst, hingegen grundsätzlich keinen Erfolg seiner Behandlung. Der behandelnde 
Arzt hat bei der Diagnoseerstellung den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand zu beachten, den Patienten aufzuklären und zu beraten. Er hat ihn auf die 
schonendste Art und Weise zu therapieren, mit dem Ziel, die Krankheit zu heilen 
oder Symptome zu lindern. Im Gegenzug schuldet der Patient dem Arzt eine an-
gemessene Vergütung, deren Umfang sich nach der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) bestimmt. Daneben ist, was gerne vergessen wird, der Patient zur Mitwir-
kung bei der Behandlung verpflichtet und darf den Therapieerfolg nicht durch eige-
nes Fehlverhalten gefährden.

Da der Arzt keinen Behandlungserfolg schuldet, würde es diesem Grundsatz 
widersprechen, wenn er vertraglich stets dafür einzustehen hätte, dass der Patient 
bei vertragsgerechter Arbeit tatsächlich auch geheilt wird. Krankheitsverläufe und 
individuelle Besonderheiten beim Patienten sind nur schwerlich vorhersehbar. Es 
kann allerdings ein Schadensersatzanspruch des Patienten bestehen, sofern der Be-
handler einen schuldhaften Vertragsverstoß oder eine schuldhafte Körperverletzung 
begeht. Der Schadensersatzanspruch kann auch dadurch geltend gemacht werden, 
dass die Honorarzahlung (teilweise) verweigert wird.

Ferner hat der Patient das Recht, den Behandlungsvertrag jederzeit zu kündi-
gen. Dem Arzt steht nach h.M. in diesem Fall die ordnungsgemäße Vergütung für 
die Behandlung nur insoweit nicht zu, als er durch sein vertragswidriges Verhalten 
die Kündigung des Patienten verursacht und seine bisherige Leistung infolge der 
Kündigung für den Patienten wertlos geworden ist bzw. er hieran kein Interesse 
mehr hat (§ 628  Abs. 1 BGB). Nach aktueller Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 
29.03.2011 – VI ZR 133/10) ist allerdings nicht erforderlich, dass das vertragswid-
rige Verhalten als schwerwiegend anzusehen ist.

In Einzelfällen kann der Arztvertrag auch werkvertragliche Elemente enthalten, 
insbesondere dann, wenn der Arzt die Aufgabe eines Technikers übernimmt, z. B. 
bei der Herstellung einer Prothese. Die Anwendung werkvertraglicher Grundsätze 
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ist dann aber auf den konkreten einzelnen Behandlungsschritt beschränkt, der Be-
handlungsvertrag wird also nicht insgesamt zum Werkvertrag.

Für das Zustandekommen des Arztvertrages gelten die allgemeinen zivilrecht-
lichen Regelungen. Dabei ist keine bestimmte Form, insbesondere keine Schrift-
form, vorgeschrieben. Dies ist lebensnah, denn in der Regel werden zwischen Arzt 
und Patient keine besonderen Verhandlungen über Inhalt und Zustandekommen des 
Arztvertrages geführt. Nach allgemeiner Auffassung kommt ein Arztvertrag schon 
dadurch zustande, dass der Patient die Praxis des Arztes aufsucht und durch den 
Arzt eine Behandlung durchgeführt wird. Hier liegt ein Fall des sog. schlüssigen 
Verhaltens vor. Auch mündliche Vereinbarungen genügen, wozu auch die telefoni-
sche Konsultation des Arztes gehört.

Im übrigen besteht auch im Arztrecht grundsätzlich Vertragsfreiheit. Zwar hat 
der Patient das Recht der freien Arztwahl, ein sog. „Kontrahierungszwang“, also 
eine korrespondierende Verpflichtung des Arztes, ein Behandlungsverhältnis ein-
zugehen, besteht aber grundsätzlich nicht. Ausnahmen gelten selbstredend bei Not-
fällen, in denen der Patient sonst ohne Hilfe bleiben würde. Der soeben erläuterte 
Grundsatz der Vertragsfreiheit gilt in dieser Form aber nur beim Privatpatienten, 
der ja bekanntlich nicht die Mehrheit der Patienten ausmacht. Beim gesetzlich ver-
sicherten Patienten sind eine Vielzahl weiterer Regelungen zu beachten, die die 
„Vertragsfreiheit“ des Arztes beschränken und mit einer ganzen Schicht von Vor-
schriften, Verträgen und Rechtsprechung bedecken. Nähere Darlegungen dazu fin-
den sich im folgenden Kapitel.

1.2   Beteiligte („Parteien“) des Arztvertrages

1.2.1   Behandlerseite

Im Normalfall des Arztvertrages kommt das Rechtsverhältnis zwischen dem nie-
dergelassenen Arzt und dem volljährigen Patienten zustande. Vertragspartner auf 
Seiten des Arztes ist damit, abstrakt gesprochen, stets der Praxisinhaber. Besteht 
eine Praxis aus mehreren Ärzten, handelt es sich also um eine ärztliche Koopera-
tion, kommt es bei der Bestimmung des ärztlichen Vertragspartners auf die konkrete 
Rechtsform der Kooperation und ihr Auftreten nach außen an.

Bei der Praxisgemeinschaft hat bekanntlich jeder Arzt seine eigenen Patienten. 
Konsequenterweise kommt der Arztvertrag damit zwischen dem jeweiligen Einzel-
arzt und seinem Patienten zustande. Dass zwischen den Ärzten der Praxisgemein-
schaft regelmäßig eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) besteht, ist für den 
Patienten unerheblich, da die GbR nur den Zweck hat, die gemeinsame Nutzung 
von Räumlichkeiten, Personal und Sachmitteln zu regeln und zu organisieren. In 
Bezug auf den Patienten handelt es sich daher um eine sog. „Innengesellschaft“.

Ganz anders ist dies im Falle der Berufsausübungsgemeinschaft (BAG), geläu-
figer unter dem bisherigen Begriff Gemeinschaftspraxis. Hier üben die beteilig-
ten Ärzte ihre Tätigkeit gemeinsam aus und kündigen dies auch nach außen an. 

1.2 Beteiligte („Parteien“) des Arztvertrages


